Zeitschrift: Gewerkschaftliche Rundschau : Vierteljahresschrift des
Schweizerischen Gewerkschaftsbundes

Herausgeber: Schweizerischer Gewerkschaftsbund
Band: 53 (1961)

Heft: 8-9

Artikel: Die 6sterreichische Pensionsversicherung
Autor: Schranz, Edgar

DOl: https://doi.org/10.5169/seals-353991

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 09.12.2025

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-353991
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

Die 6sterreichische Pensionsversicherung

Es gibt kaum ein anderes Rechtsgebiet in Oesterreich, das seit
dem Kriegsende zugunsten der Arbeitnehmer so stark verbessert
wurde wie die soziale Pensionsversicherung. In jedem Jahr seit 1945
konnten wichtige Fortschritte in der Rentenversorgung erreicht wer-
den. Heute kann man sagen, daB8 Oesterreich mit seiner Pensions-
versicherung in der Spitzengruppe aller Staaten anzutreffen ist.

Das System der Sozialversicherung

Der osterreichischen Sozialversicherung liegt wie der deutschen
das klassische System zugrunde. Sie ist aufgegliedert in die Kran-
ken-, Unfall- und Pensionsversicherung und zum guten Teil berufs-
stindisch gegliedert. Die Pensionsversicherung der Arbeitnehmer
wird von der Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter, der Land-
und Forstwirtschaftlichen Sozialversicherung, der Versicherungs-
anstalt der osterreichischen Eisenbahnen, der Pensionsversicherungs-
anstalt der Angestellten und der Versicherungsanstalt des oster-
reichischen Bergbaus durchgefiihrt. Vor wenigen Jahren erst wurden
auch Pensionsversicherungssysteme fiir die Selbstindigerwerbenden
geschaffen, deren Aufbau man separat behandeln miiSte. Fiir die
Durchfiihrung der Selbstindigerwerbendenversicherung sind die
Landwirtschaftliche ZuschuBrenten-Versicherungsanstalt, die Pen-
sionsversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft und die Ver-
sicherungsanstalt des Osterreichischen Notariats eingerichtet worden.
So sehr man mit den materiellen Leistungen der osterreichischen
Pensionsversicherung zufrieden sein kann, so wenig vermag der
organisatorische Aufbau zu befriedigen, und auch in Oesterreich
sind Bestrebungen im Gange, eine sachliche Zentralisation der Ren-
tenversorgung nicht unahnlich der schweizerischen AHV zu er-
reichen.

Die gesetzlichen Grundlagen

Das wichtigste sozialrechtliche Gesetzeswerk ist das Allgemeine
Sozialversicherungsgesetz (ASVG), das am 1. Januar 1956 in Kraft
getreten und seither achtmal revidiert worden ist. Jede Revision
des ASVG brachte sehr bedeutende weitere Fortschritte fiir Arbeit-
nehmer und Rentner, die zur Zeit der BeschluBlfassung iiber das
Stammgesetz im Jahre 1955 aus politischen und wirtschaftlichen
Griinden noch nicht zu erreichen waren. Die wichtigste Revision,
namlich die achte, statuierte per 1. Januar 1961 die Rentenreform,
deren Hauptzweck es ist, saimtliche Altrenten nachzuziehen. Unter
Altrenten sind sowohl die noch vor dem Inkrafttreten des ASVG
auf Grund der damaligen schlechteren Vorschriften berechneten

Renten wie auch die ASVG-Renten, die durch die Lohn- und Preis-
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entwicklung in ihrer Kaufkraft zuriickgeblieben sind, zu verstehen.
Die nunmehrige Angleichung der Altrenten schafft fiir weitere
Mafnahmen auf dem Gebiet der Pensionsversicherung eine einheit-
liche Ausgangsbasis. Hier handelt es sich vor allem um das vom
Oesterreichischen Gewerkschaftsbund, dem ein guter Teil der Ren-
tenverbesserungen zu verdanken ist, aufgestellte Nahziel der Ein-
fiihrung der dynamischen Rente. Diese Rentenautomatik soll vor-
sehen, dafl alle zwei Jahre die Renten in dem gleichen Maf3 erhéht
werden, in dem wiahrend dieses Zeitraums die durchschnittlichen
Lohne gestiegen sind.

Die Grundlage der Rentenbemessung

Die Rentenbemessung nach dem ASVG ist auf jenes Einkommen
abgestellt, das der Versicherte entweder vor seinem Ausscheiden
aus dem aktiven Erwerbsleben oder wiahrend der Zeit des Hohe-
punktes seiner Schaffenskraft, in der Regel der Fille zwischen dem
40. und 45. Lebensjahr, erreichen konnte. Die Renten der Pensions-
versicherung werden daher grundsitzlich mit einem bestimmten,
in seinem Ausmafl von der Dauer der Versicherungszugehorigkeit
abhédngigen Prozentsatz des Durchschnittes der innerhalb eines
gewissen Zeitraumes erzielten Lohne und Gehilter ermittelt. Dieser
Durchschnitt, in dem sich der durch die Versicherungsleistung zu
sichernde Lebensstandard des Anspruchsberechtigten widerspiegelt,
bildet die Bemessungsgrundlage der Rente. Sie wird in Normal-
fillen fiir die letzten sechzig dem Eintritt des Versicherungsfalles
vorangegangen Versicherungsmonate ermittelt. Fiir Fille, in denen
das Entgelt des Versicherten in zunehmendem Alter sinkt — das
kommt vorwiegend fiir manuelle Arbeiter in Betracht -, ist eine
zweite Bemessungsgrundlage vorgesehen, die auf den mit Voll-
endung des 45. Lebensjahres erreichten Lebensstandard Riicksicht
nimmt, also in der Regel mit dem Hohepunkt der Leistungsfihig-
keit des Versicherten zusammenfillt. Dadurch ist vorgesorgt, daB
ein gegen die Erreichung der Altersgrenze eintretendes Sinken der
Hohe des Entgeltes dem Versicherten oder seinen Hinterbliebenen
keine erheblichen Nachteile bringt.

In der gesamten Pensionsversicherung der Unselbstindigerwer-
benden, deren Rechtsbasis das ASVG ist, ergibt sich nun die Rente
in einem bestimmten Prozentsatz von der Bemessungsgrundlage,
der sich nach den erworbenen Versicherungszeiten richtet.

Keine Mindestrenten

In konsequenter Anwendung des Versicherungsprinzips, die Ren-
tenleistungen auf der durchschnittlichen Bemessungsgrundlage eines
bestimmten Zeitraumes aufzubauen, konnte die frithere Regelung
der Mindestrentengewdahrung nicht weiter aufrechterhalten werden.
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Es kommt daher auch zu Rentenleistungen, die nicht als existenz-
sichernde Grundlage angesehen werden kénnen, vor allem dann,
wenn auch das beitragspflichtige Arbeitseinkommen, das ja im all-
gemeinen die Basis der Bemessungsgrundlage bildet, die Existenz
des betreffenden Versicherten nicht ausschlieBlich sichern konnte.
Fiir die Bestreitung des Lebensunterhaltes unzureichende Renten-
leistungen werden daher durch sogenannte Ausgleichszulagen, die
aus offentlichen Fiirsorgemitteln bestritten, aber zusammen mit
den Renten von den Pensionsversicherungstrigern ausbezahlt wer-
den, erginzt, sofern der Leistungsberechtigte nicht iiber andere
Quellen verfiigt, aus denen er seinen Lebensunterhalt bestreiten
kann. Diese Regelung soll verhindern, da3 die Pensionsversicherung
ihres Wertes fiir die versicherte Bevolkerung jedenfalls die Existenz
der Leistungsempfinger zu gewahrleisten, entkleidet wird. Die Ver-
pflichtung, jene Leistungen, deren Ausmaf} hierfiir nicht ausreicht,
auf eine bestimmte Hohe zu erginzen, wird jedoch nicht mehr den
Versicherungspflichtigen allein, sondern der gesamten Bevélkerung
auferlegt.
Die Leistungsarten

Die osterreichische Pensionsversicherung unterteilt sich seit dem
Inkrafttreten des ASVG in die Zweige Pensionsversicherung der
Arbeiter, Pensionsversicherung der Angestellten und knappschaft-
liche Pensionsversicherung. Sie trifft Vorsorge fiir die Versicherungs-
fialle des Alters, der geminderten Arbeitsfihigkeit (Invaliditat,
Berufsunfihigkeit, Dienstunfihigkeit), des Todes und der Ehe-
schlieBung sowie fiir die Gesundheitsfiirsorge. Als Leistungen werden
in der Pensionsversicherung der Arbeiter und in der Pensionsver-
sicherung der Angestellten die Altersrente, die Invalidititsrente
(Pensionsversicherung der Arbeiter), die Berufsunfihigkeitsrente
(Pensionsversicherung der Angestellten), die Hinterbliebenenrenten
(Witwenrente, Witwerrente, Waisenrente), die Abfindung und der
Ausstattungsbeitrag gewahrt.

Aus der knappschaftlichen Pensionsversicherung werden Knapp-
schaftssold und Knappschaftsaltersrente, Knappschaftsrente und
Knappschaftsvollrente, Hinterbliebenenrente und Abfindung sowie
Ausstattungsbeitrag und Bergmanntreuegeld gewihrt. AuBerdem
obliegt der gesamten Pensionsversicherung die Durchfithrung der
Gesundheitsfiirsorge. Im Rahmen der Gesundheitsfiirsorge werden
Maflnahmen der Vorbeugung und der Rehabilitation durchgefiihrt,
also vor allem die Pflege in Kuranstalten, Heilstitten und Gene-
sungsheimen.

Berechnung der Versicherungszeiten

Die Versicherungszeiten unterteilen sich in Beitragszeiten und
Ersatzzeiten. Als Ersatzzeiten gelten auch Zeiten des Besuches einer
Berufsschule (bis zu zwei Jahren), einer Mittelschule (bis zu drei

242



Jahren) und einer Hochschule oder Universitit (bis zu vier Jahren),
wenn innerhalb dreier Jahre nach dem Verlassen der Schule eine
sonstige Versicherungszeit oder neutrale Zeit liegt. Ersatzzeiten wir-
ken immer leistungssteigernd.

Da die Pensionsversicherung der Arbeiter in Oesterreich erst seit
dem Jahre 1939 besteht, kommt einer Gruppe von Ersatzzeiten
besondere Bedeutung zu: den Versicherten, die bis 1938 eine kran-
kenversicherungspflichtige Beschiftigung nachweisen, wird fiir die
Leistungsbemessung fiir jedes volle Kalenderjahr zwischen dem
15. Lebensjahr und dem Jahre 1939 ein Zeitraum von acht, sieben
oder sechs Monaten, je nach Geburtsjahrgang, angerechnet. Aehn-
liche Begiinstigungen gelten auch fiir Zeiten des Nichtbestandes
einer Versicherung, in denen eine Beschiftigung als Angestellter
ausgeiibt wurde.

Versicherungsmonate ab 1939 sind anrechenbar, wenn sie in den
Anrechnungszeitraum fallen. Unter dem Anrechnungszeitraum ist
der lingste unmittelbar vor dem Stichtag, jedoch nach dem Ende
des Jahres 1938 gelegene Zeitraum zu verstehen, der mindestens zur
Hilfte durch Versicherungsmonate gedeckt ist. Die vor dem 1. Januar
1939 gelegenen Versicherungsmonate sind anrechenbar, wenn der An-
rechnungszeitraum bis zum 1. Januar 1939 zuriickreicht. Bei der
Feststellung des Anrechnungszeitraumes und der noch zu bespre-
chenden Dritteldeckung fiir die letzten 36 Monate vor dem Stichtag
werden neutrale Zeiten abgesetzt, die den Anrechnungszeitraum und
den Zeitraum fiir die Dritteldeckung verkiirzen und damit die
Anrechenbarkeit der Versicherungszeiten erleichtern. Als solche
neutrale Zeiten gelten unter anderem Zeiten des Rentenbezuges,
des Wehrdienstes, soweit sie nicht schon als Ersatzzeiten beriick-
sichtigt wurden, Zeiten des Krankengeldbezuges, des Bezuges von
Arbeitslosengeld, einer offentlich-rechtlichen Dienstleistung usw.
Neben dem Anrechnungszeitraum wird als eine der Erziehung zur
Versicherungstreue dienende MaBnahme als Anspruchsvoraussetzung
noch gefordert, daB die sogenannte Dritteldeckung gegeben ist, das
hei3t daBl die letzten 36 Kalendermonate vor dem Stichtag, die nicht
neutrale Monate sind, 12 Versicherungsmonate enthalten. Das Erfor-
dernis der Dritteldeckung entfillt, wenn die Zeit vom 1. Januar 1939
oder vom spiteren erstmaligen Eintritt in die Versicherung bis zum
Stichtag nach Abzug der neutralen Monate zu drei Vierteln mit
Versicherungsmonaten gedeckt ist.

Die Wartezeit (Karenz) betrigt fiir eine Leistung aus dem Ver-
sicherungsfall der geminderten Arbeitsfahigkeit und aus dem Ver-
sicherungsfall des Todes oder der EheschlieBung 60 Monate, bei
Personen, die erstmalig nach dem vollendeten 50. Lebensjahr und
nach dem 31. Dezember 1955 pensionsversicherungspflichtig wurden,
jedoch 96 Monate. Beitragsmonate der freiwilligen Versicherung
zihlen dabei nur zur Hilfte. Fiir die Altersrente betrigt die Warte-
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zeit 180 Monate. Das Erfordernis der Erfiillung der Wartezeit und
der Dritteldeckung entfillt, wenn der Versicherungsfall der gemin-
derten Arbeitsfihigkeit oder des Todes die Folge eines Arbeits-
unfalles oder einer Berufskrankheit nach den Vorschriften iiber die
Unfallversicherung ist.

Die Bemessungsgrundlagen

Bei der Rentenberechnung wird von der Bemessungsgrundlage
ausgegangen. Um dem Versicherten im Alter und bei Eintriit des
Versicherungsfalles der geminderten Arbeitsfiahigkeit sowie nach
seinem Tode den anspruchsberechtigten Hinterbliebenen eine Rente
zu sichern, die seinem Lebensstandard vor der Rentengewidhrung mog-
lichst entspricht, nimmt die Berechnung nunmehr von der innerhalb
der letzten 60 Monate vor dem Stichtag errechneten durchschnittlichen
Beitragsgrundlage ihren Ausgang. Durch eine Alternativlésung,
die besonders fiir die Arbeiter bedeutungsvoll ist, wird erreicht, da8
in Fillen, in denen die Bemessungsgrundlage zur Zeit des allge-
meinen Hoéhepunktes der Leistungskraft der Versicherten héoher
ist als in den letzten fiinf Jahren vor dem Stichtag, die Berechnung
des GroBteiles der Rente auf der Basis der hoheren Bemessungs-
grundlage aufgebaut wird. Bemessungsgrundlage fiir die Leistungen
aus der Pensionsversicherung ist die in der Bemessungszeit im Durch-
schnitt auf einen Versicherungsmonat entfallende Beitragsgrundlage.
Die Bemessungsgrundlage wird auf volle Schillingbetridge aufge-
rundet.

Wenn der Versicherungsfall nach Vollendung des 45. Lebensjahres
eintritt und es fiir den Leistungswerber giinstiger ist, tritt an die
Stelle der eben auseinandergesetzten Bemessungsgrundlage die Be-
messungsgrundlage nach Vollendung des 45. Lebensjahres. Sie wird
fast genau so festgestellt wie die normale Bemessungsgrundlage und
hat die Aufgabe, zu garantieren, daB} ein Absinken des Einkommens
im letzten Teil des Arbeitslebens nichit auch zu einer Reduktion
der Rentenleistung fiihrt. Die Bemessungsgrundlage nach Voll-
endung des 45. Lebensjahres wird nur auf den Grundbetrag und auf
die bis zum Bemessungszeitpunkt erworbenen Steigerungsbetrige
angewendet. Die restlichen Steigerungsbetrige werden auf Grund der
normalen Bemessungsgrundlage errechnet.

Die Direktrente

Anspruch auf die normale Altersrente besteht fiir Manner nach
Vollendung des 65. und fiir Frauen nach Vollendung des 60. Lebens-
jahres, wenn die allgemeinen, bereits geschilderten Voraussetzungen
fiir den Anspruch erfiillt sind und der bzw. die Versicherte am Stich-
tag in der Pensionsversicherung nicht pflichtversichert ist. War ein
Versicherter ein Jahr lang arbeitslos oder krank gemeldet, so gebiihrt
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eine vorzeitige Altersrente bereits fiinf Jahre vor der normalen
Altersrente. In diesen Fillen wird also die vorzeitige Altersrente
an Minner bereits ab dem 60. und an Frauen ab dem 55. Lebensjahr
gezahlt.

Durch die letzte Revision zum ASVG wurde iiberdies eine neue
Form der vorzeitigen Altersrente, und zwar bei langer Versicherungs-
dauer, geschaffen. Fiir diese vorzeitige Altersrente ist der Nach-
weis von 35 Versicherungsjahren erforderlich. Momentan gebiihrt
die vorzeitige Altersrente bei langer Versicherungsdauer Minnern
ab dem 64. und Frauen ab dem 59.Lebensjahr, aber im Verlauf
der nichsten Jahre wird das Anspruchsalter weiter herabgesetzt.
Ab dem Jahre 1966 wird die vorzeitige Altersrente bei langer Ver-
sicherungsdauer Minnern ab dem 60. und Frauen ab dem 55. Lebens-
jahr gebiihren.

Anspruch auf Invalidititsrente besteht bei dauernder Invaliditat.
Alsinvalid gilt der Versicherte, der infolge von Krankheit oder andern
Gebrechen oder Schwiche seiner korperlichen oder geistigen Krifte
nicht imstande ist, durch eine entsprechende Titigkeit die Hilfte
des Normalverdienstes zu erwerben. Dabei wird als entsprechend
eine Titigkeit angesehen, die mit den Kriften und Féhigkeiten des
Versicherten im Einklang steht und ihm unter billiger Beriick-
sichtigung seiner Ausbildung und seines bisherigen Berufes zuge-
mutet werden kann. Normalverdienst ist der Verdienst, den kor-
perlich und geistig gesunde Personen derselben Art mit dhnlicher
Ausbildung in derselben Gegend durch Arbeit zu erzielen pflegen.

Die Hinterbliebenenrenten

Als Hinterbliebenenrenten werden Witwenrenten, Witwerrenten
und Waisenrenten gewihrt. Einige einschriankende Vorschriften
iiber Alter der Ehegatten und Dauer der Ehe verhindern die spe-
kulative Erreichung der Witwenrente. Witwenrente erhalt auch die
Frau, deren Ehe mit dem Versicherten fiir nichtig erklart, auf-
gsehoben oder geschieden wurde, sofern der Versicherte Unterhalts-
leistungen zu zahlen hatte.

Witwerrente gebiihrt dem Ehegatten nach dem Tod seiner ver-
sicherten Frau, wenn diese seinen Lebensunterhalt iiberwiegend
bestritten hat und er im Zeitpunkt ihres Todes erwerbsunfihig
und bediirftig ist, solange die beiden letzten Voraussetzungen erfiillt
sind.

Die Rentenberechnung

Die Alters- bzw. Invalidititsrente (und entsprechend auch die
Leistungen aus der Pensionsversicherung der Angestellten und aus
der knappschaftlichen Pensionsversicherung) besteht aus dem Grund-
betrag und aus dem Steigerungsbetrag (bei vorliegender Hoher-
versicherung zusitzlich noch aus besonderen Steigerungsbetrigen).
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Als monatlicher Grundbetrag gebiihren 30 Prozent der Bemessungs-
grundlage. Als monatlicher Steigerungsbetrag gebiihren fiir je 12 an-
rechenbare Versicherungsmonate bis zum 120. Monat 6 Promille,
vom 121. bis zum 240. Monat 9 Promille, vom 241. bis zum 360. Monat
12 Promille und vom 361. Monat an 15 Promille der Bemessungs-
grundlage. Demnach betrigt die Rente nach 20 Versicherungsjahren
45 Prozent, nach 30 Versicherungsjahren 57 Prozent, nach 40 Ver-
sicherungsjahren 72 Prozent und als Héchstleistung nach 45 Ver-
sicherungsjahren 79,5 Prozent der Bemessungsgrundlage. Bei Invali-
dititsrenten gebiihrt zum Grundbetrag ein Zuschlag von 10 Prozent
der Bemessungsgrundlage, soweit die Rente einschlieBlich des Zu-
schlages 50 Prozent dieser Bemessungsgrundlage nicht iibersteigt.
Zu den Direktrenten gebiihrt fiir jedes Kind ein Kinderzuschuf3
im AusmalBl von 5 Prozent der Bemessungsgrundlage, mindestens
50 Schilling monatlich. Kinderzuschiisse, die zu den Direktrenten
gebiihren, und Waisenrenten werden im allgemeinen bis zum 18. Le-
bensjahr des Kindes bezahlt. Ist ein Kind wegen Berufsausbildung
oder Studiums noch nicht imstande, seinen Lebensunterhalt zu ver-
dienen, dann wird die Waisenrente bis zum 24. Lebensjahr weiter-
gewihrt. Wenn ein Kind erwerbsunfihig ist und diese Erwerbs-
unfihigkeit bereits vor dem 18. Lebensjahr eingetreten ist, werden
Kinderzuschul oder Waisenrente zeitlich vollkommen unbegrenzt
fortgezahlt.

Ist der Invaliditdts- bzw. Altersrentner derart hilflos, daB er
stindig Wartung und Hilfe braucht, so erhilt er zu der Rente einen

Hilflosenzuschuf3 im halben AusmaB der Rente, jedoch mindestens
300 und héchstens 600 Schilling monatlich.

Die Witwen- bzw. Waisenrente betrigt 50 Prozent der Invaliditits-
rente, auf die der Versicherte bei seinem Ableben Anspruch gehabt
hat oder gehabt hitte. Die Witwenrente betrigt aber, wenn die
Witwe am Stichtag das 40. Lebensjahr vollendet hat oder an diesem
Tag ein waisenrentenberechtigtes Kind hat, mindestens 25 Prozent
der Bemessungsgrundlage.

Im Falle der Wiederverheiratung wird die Witwenrente mit dem
fiinffachen Jahresbetrag abgefertigt. Da jihrlich 14 Renten aus-
bezahlt werden, erreicht somit die Abfertigungssumme die Hohe
von 70 Monatsrenten. Wird die neue Ehe durch den Tod des Ehe-
gatten oder durch Scheidung oder Aufhebung aufgelost oder fiir
nichtig erklirt, so lebt der Anspruch auf die Witwenrente aus der
friiheren Ehe wieder auf, wenn die Scheidung oder Aufhebung nicht
aus dem alleinigen oder iiberwiegenden Verschulden der Ehegattin
erfolgt oder bei Nichtigerklirung der Ehe die Gattin als schuldlos
anzusehen ist und die Ehegattin aus der neuen Ehe keinen Anspruch
auf eine mit der friiheren Witwenrente gleichwertige Versorgung
hat. Das Wiederaufleben des Anspruchs auf die alte Witwenrente
tritt mit dem der Auflésung bzw. Nichtigerklirung der letzten Ehe
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folgenden Monatsersten, friihestens jedoch nach dem Ablauf von
fiinf Jahren seit dem Wegfall der Rente ein.

Die Waisenrente fiir jedes einfach verwaiste Kind betrigt 40 Pro-
zent, fiir die Doppelwaise 60 Prozent der Witwen- bzw. Witwerrente,
auf die nach dem verstorbenen Elternteil Anspruch besteht oder
bestand. An Frauen, die heiraten, wird ein sogenannter Ausstattungs-
beitrag gewihrt. Als Ausstattungsbeitrag werden fiir jeden anrechen-
baren Beitragsmonat bis zum Tage der Antragstellung 4 Prozent
der Bemessungsgrundlage geleistet.

Das ASVG kennt den Begriff der Mindestrente nicht mehr. Die
Rentenleistungen werden allein auf Grund des Versicherungsprinzips
berechnet. Dadurch ist es moglich, daB3 bei sehr kleinen versicherten
Einkommen Renten entstehen, die in keiner Weise den Lebensunter-
halt decken kénnen.

Solche Renten werden durch die Gewahrung einer Ausgleichs-
zulage auf einen gewissen Mindestbetrag erhoht. Diese Mindest-
leistung betrigt einschlieBlich der Wohnungsbeihilfe fiir Alters-
und Invalidititsrentner monatlich 710 Schilling, fiir Witwen 710
Schilling, fiir Ehepaare 1030 Schilling, fiir einfache Waisen 250 Schil-
ling und fiir doppelt verwaiste Kinder 375 Schilling. Fiir einfache
Waisen, die bereits alter als 24 Jahre sind, betragt die Mindest-
leistung 450 Schilling, fiir Doppelwaisen 680 Schilling!. Zusitz-
lich wird die staatliche Kinderbeihilfe gewihrt.

Die Ausgleichszulage gebiihrt, vereinfacht gesagt dann, wenn der
Rentner neben der Rente kein weiteres Einkommen bezieht.

Alle Renten aus der Pensionsversicherung gebiihren vierzehn-
mal jdahrlich. Eine Monatsrente ist gleichsam als Weihnachtsgeld,
eine weitere volle Rente als Urlaubsgeld anzusehen. Auch die meisten

osterreichischen Arbeitnehmer erhalten bereits vierzehn Monats-
gehilter bzw. 60 Wochenléhne im Jahr.

Die Finanzierung

Die Osterreichische Pensionsversicherung wird vorwiegend durch
die Beitrage fiir die Versicherten finanziert, die in gleicher Hohe
von Arbeitnehmern und Arbeitgebern geleistet werden. Die Hochst-
beitragsgrundlage betragt 4800 Schilling monatlich. In der Pensions-
versicherung der Arbeiter belduft sich der Beitrag derzeit auf 13 Pro-
zent, in der Pensionsversicherung der Angestellten auf 12 Prozent
der Beitragsgrundlage. Da vor allem im Bereich der Pensionsver-
sicherung der Arbeiter die Beitrige nicht ausreichen, um die Lei-
stungen zu decken, gewihrt der Bund in Form einer Ausfallshaftung
einen erheblichen ZuschuB.

1 Nach dem offiziellen Umrechnungskurs entspricht 1 Schweizer Franken rund
6 Schilling, kaufkraftmiBig aber ist 1 Franken ungefidhr 5 Schilling.
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Krankenversicherung der Rentner

Alle Rentner sind krankenversichert. Der iiberwiegende Teil der
Kosten fiir die Krankenversicherung der Rentner wird von den
Pensionsversicherungsanstalten getragen. Gerit ein Rentner unver-
schuldet in Not, so kann er als Kannleistung eine einmalige Unter-
stiitzung bekommen.

Starke Zunahme der Rentnerzahl

Die Folgen der Kriegs- und Nachkriegsjahre, das gesteigerte Ar-
beitstempo, die Verbesserung der Sozialgesetzgebung und andere
Umstinde haben dazu gefiihrt, da3 die Zahl der Rentner iiberaus
stark angestiegen ist. Wihrend 1945 nur 274 000 Renten gewihrt
wurden, werden aus der Pensionsversicherung der Unselbstindigen
derzeit 770 000 Renten gezahlt. Der Rentenstand hat sich somit
nahezu verdreifacht. Beriicksichtigt man aufBerdem die Renten-
leistungen der Unfallversicherung und der Pensionsversicherung der
Selbstindigen, so ergibt sich, da in Oesterreich rund 1030 000
Sozialversicherungsrenten ausbezahlt werden. In Beschaftigung
stehen derzeit in Osterreich etwa 2,3 Millionen Arbeiter und An-
gestellte.

Reale Rentenerhohungen

Die vielen Gesetzesverbesserungen haben dazu gefiithrt, daB8 die
Rentenleistungen in den letzten Jahren nicht nur nominell, sondern
auch real erheblich angestiegen sind. Ende 1960 erreichten die
Durchschnittsrenten folgende Héhe:

Durchschnittsrente

Versicherungstriger Rentenart in Schilling
Pensionsversicherungsanstalt Invalidititsrente . . . . . 753
der Arbeiter Altersrente . . . . . . . @13
Witwenrente . . . . . . . 454

Waisenrente . . . . . . . 171

Pensionsversicherungsanstalt Berufsunfahigkeitsrente. . . 970
der Angestellten Altererente . . . . . . . 1281
Witwenrente. . . . . . . 0568

Waisenrente . . . . . . . 191

Versicherungsanstalt des Knappschaftsvollrente . . . 1041
osterreichischen Bergbaues Knappschaftsaltersrente . . . 1281
Knappschaftsrente. . . . . 438

Witwenrente . . . . . . . 54l

Waisenrente . . . . . . . 186

Knappschaftssold . . . . . 198

Die Durchschnittsrenten werden sich in der néchsten Zeit er-
heblich erhhen, wenn nach Durchfiihrung der erwihnten Renten-
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form simtliche Altrenten aufgewertet sind. Die bereits nach dem
ASVG zuerkannten Renten sind wesentlich héher als die Durch-
schnittsrenten, weisen doch die meisten Arbeitnehmer zur Zeit
des Rentenalters gute vierzig Versicherungsjahre auf, und nach
vierzig Jahren betrigt die Rente, wie sich aus den vorhergegangenen
Darlegungen ergibt, immerhin 72 Prozent der Bemessungsgrundlage,
also, vereinfacht gesagt, des letzten Durchschnittseinkommens.

Defizitire Rechnungen

Durch die Rentenerhéhungen und die gewaltige Zunahme des
Rentnerbestandes sind selbstverstindlich auch die Ausgaben der
Pensionsversicherung enorm gestiegen. Im Jahre 1960 wurden fiir
Renten aus der Pensionsversicherung der Unselbstidndigerwerbenden
iiber 7 Milliarden Schilling ausbezahlt. Im Gegensatz etwa zu den
Verhiiltnissen in der Schweiz schlieBen die Pensionsversicherungs-
anstalten ihre Rechnungen zum groBen Teil bereit passiv ab, und
sm Bereich der Arbeiterversicherung sind die Riicklagen fast vollig
aufgezehrt. Es wird daher angestrebt, die Bundeszuschiisse an die
Pensionsversicherungsanstalten zu steigern.

Dr. Edgar Schranz, Wien.

Zur Entstehungsgeschichte eines neuen Standes

Die deutschen Altersrentner nach 1957

Wir entnehmen den nachfolgenden Aufsatz dem vom westdeutschen
Bundesminister fiir Arbeit und Sozialordnung herausgegebenen «Bun-
desarbeitsblatty Nr.2, Januar 1960.

Die Untersuchung bezog sich natiirlich ausschlieflich auf die Bun-
desrepublik Deutschland; ihre Ergebnisse scheinen uns aber interessant
and lassen wohl auch gewisse Riickschliisse auf Verhilinisse in unse-
rem eigenen Lande zu.

Thre Bekanntgabe an die Leser der «Gewerkschaftlichen Rundschauy
rechtfertigen sich wohl aus dem Umstand heraus, daB uns entspre-
chende Zahlen und Erkenntnisse fiir schweizerische Verhiltnisse nicht
zur Verfiigung stehen.  Redaktion «Gewerkschaftliche Rundschauy.

Im Gefolge des Neuregelungsgesetzes vom Februar 1957 (Arbeiter-
Rentenversicherung und Angestellten-Rentenversicherung) und vom
Mai 1957 (Knappschafts-Rentenversicherung) wurden beginnend mit
Mai 1957 etwa 7.2 Millionen Renten umgestellt, das heilt prak-
tisch in den meisten Fillen erhéht. Davon waren wegen einiger
Renteniiberschneidungen nicht ganz so viele Rentenempfinger be-
troffen, aber zusammen mit Familienangehorigen diirfte, grob
gesprochen, mindestens der sechste Teil der erwachsenen Bevél-
kerung der Bundesrepublik unmittelbar an den durch die Renten-

249



	Die österreichische Pensionsversicherung

